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Neues helvetisches Tagblatt.
(Fortsetzung des schweizerischen Republikaners)

Hn'aütgogehell von Escher und U fieri, Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Band!- ids. LXXII. Bern, ly. Sept. 17??. (zlonr cvmpl. VII.

G esezgebung.
Grosser Rath, IZ. September.

(Fortsetzung.)
Beschluß des Gutachtens über die neue An-

Werbung stehender Truppen.)

In Erwägung, daß es gerecht ist, daß jede Ge-
m linde Helvetiens nach ihrer Berâ '.m > dazu
beitragt, pem Vaterland eine bewaffnen Macht zu
liefern, welche dazu dienen so!!, dem Gesetze Kraft
zu verleihen, die innere Ruhe zu erhalten, seine

Freiheit und die Constitution zu vertheidigen, we!-
che sie ihm versichert.

Aus diesen Beweggründen
hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit

beschlossen:
r. Die Art. IZ und lg des Gesetzes vom Z.

Herbstm., welche die freiwillige Anwerbung vo i
6000 Mann verordnen, und die Republik mit den
Kosten ihrer Bewaffnung uns Ausrüstung beladen,
sind zunikgenommen.

2. Jede Gemeinde Helvetiens, welche besonders
oder vereinigt mir andern eine Urversammlnng bil-
der, soil gehalten seyn, auf jedes Hundert Aktiv-
burger einen Mann zu liefern, den sie in ihren
Kosien ordonnanzmasig bekleidet und bewaffnet.

z. Die Rechnungsüriiche werden nichc gerech-
net um einen andern Soldat zu liefern, als wenn
sie fünfzig Aktiobürger übersteigen.

4. Die Gemeinden sollen so viel möglich Freb
willige nehmen, Bürger, die schon gedient haoen,
die von gnren Sitten, und 20 bis 45 Jahr alr und.

Z. Im Fall des Ausreisscns ist d!e Gemeinde,
welche den Mann geliefert hat, gehalten, ihn zu
ersetzen.

6. Wenn die Gemeinde keine Freiwillige in ih-
rer Mitre finder, so soll sie durch die Anwerbung
tu ihren Kosten zur AusGb.ung schreiten.

7, Wenn in rg Tagen nach der GekamMta-
chung des Gesetzes die Gemeinde keinen Mann
hg., der ihre Verpflichtung erfüllen wolle; so soll

unter den nnverheuratheltn 20 bis 44jcchrigen Bür-
gern der Gemeinde das Loos gezogen worden. —
Indessen können nicht zwei oder mehrere Brüder
durch das Loos genommen werden.

8. Diese also ausgchobenen Soldaten ssollen
sich 24 Tage nach der Bekanntmachung des Ge-
fttzes in dem Hanptorte des Kantons einstnvcn.

"
y. Für jeden Tag der Verzögerung sollen die

Gemeinde ; zehn Franken Buße erlegen.
10. Die Gemeinden, weiche sich schlechterdings

weigern dem Gesetze zu gehorchen, sollen militärisch
zur Erfüllung aller Artikel desselben angehalten

z werden, und die Executlonskosten fallen ihnen zur
Last, und sie sollen überdieß das dreifache ihres
Contingents liefern.

11. Die Dienstzeit der Soldaten ist auf zwei
Jahre bestimmt.

12. Gegenwärtiges G.ssez soll gedruckt, ôssent-
lich bekannt gemach) und wo es nöthig Ist, ange-
schlagen werden.

S 1. Custor glaubt, dieser § sey nachtheilig,
weg viellei >,c doch noch freie Werbung fur die be-
schloßnen 6-oo Manu nothwendig werden konnte;
er begehrt also Du.hstrcichung dieses §.

Herzog v. Ess. Dieses Gesez ist im Wider-
svrnch nut jenen berührten §§ ; folglich müssen die-
seioen aufgehoben werden; ist man denn zu neuen
Verfügungen genöthigt, so kann auch wieder dafür
gesorgt werden.

5? och kann Custom nicht .beistimmen, da-
gegen gefallt ihm der S auch nicht ganz, weil er
gurcht bei :» Volk veranlassen und es glauben

Z ""Gen tonnte, daß weil nun freie Werbung au»-
ii gehoben sey, werde unbedingt gezwungene Merbnna
8 statt haben; er begehrt daher die Bestimmung, daß

s ne 5 z ra jo weic aufgehoben werden, als sie
fre>e re, bung in der ganzen Republik ohne Rük-

: «us die Bevölkerung der einzelnen Theile der-
selveii b>>stim iiten. —

Eastvr beharrer.
Billeber stimmt Koch bei, dessen s'ntrag cn-

genommen wird. — ^

5 2. Herzog v. M- hofft, daß im Fall cin.ge
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Gemeinden schon freiwillige sSoldaten gestellt hätt
ten, daß diese dann von dieser neuen Ausschreibung
abgerechnet werden; unter dieser Bedingung stimmt
er zum §.

Akermann kann Herzog nicht beistimmen, und
glaubt, im Gegentheil, er § gehe nicht weit ge-
liug, sondern man sobre d e Gemeinden noch ver-
pflichten, diese aufgestellten Soldaten auch noch zu
unterhalten, denn da jedermann Schuz von diesen

wenn man einen Blik wirft auf den Zustand unsrer
wenigen regulären Truppen; wen» man bedenkt,
wie viel Tausende Unglüklicht in der Republik auf
jeden Heller verzweiflungsvoll warten, der sie er-
quicken soll; wenn anderseits auch gewiß ist, daß
der Staat zu Handhabung innerer Sicherheit eines
beträchtlichen Truppcnkorps bedarf, zu welchem
das ganze Volk ein gerechtes Zutrauen haben könne

wenn dieses in Erwägung gezogen wird, so kann

Truppen erhält, so soll auch jede Gemeinde reich ß mail nicht anders als den Vorschlägen des Direk-
oder arm dazu .beitragen, und auf diese Art wird Z toriums Beifall geben; ich erlaube mir dennoch

die Unterhaltung derselben dem Staat am leichte- ^ eine Bemerkung: — es giebt arme Gemeinden, die

sien gemacht, weil dann fur dieselbe keine neuen
Auflagen ausgeschrieben werden müssen, und diese
Soldaren sicherer auf ihre Unterhaltung werden zäh-
len können. Auch wünscht er noch einen zweiten
Beisaz, durch den alle patriotischen Gemeinden
oder einzelne Bürger berechtigt werden, freiwillig
auf ihre Kosten Soldaten unter diese Truppen zum
Echuz des Vaterlandes zu stellen.

Koch: Leider muß ich auch diesem § beistimmen,
denn wenn wir dieses Hilfsmittel nicht annehmen,
so läuft unser Vaterland Gefahr der Anarchie preiß
gegeben zn werden, indem ohne Truppen isse Ee-
setze und die Ruhe und Ordnung in solchen Zeit-
umständen nicyt mit Gewißheit erhalten werden
können. Dagegen aber müssen wir auf einmal nicht
zu weit gehen wollen, und also noch nichts von
Unterhaltung dieser Truppen durch die Gemeinden
sprechen, da das Direktorin!!! noch nichts hierüber
begehrt. Würden wir solche Abrechnungen gesiar-
ten, wie Herzog haben will, so würden wir unter
allerlei Vorwand vielleicht der Hälfte der Soldaten
beraubt, die wir ohne diese Ausnahmen, ohne
Schwierigkeit erhalten werden. Aber ein anderer
Beisaz ist nothwendig; es giebt nemlich Gemeinden
die durchaus keine guten Massen aufzubringen im
Stande seyn werden, und also muß man bestim-
men, daß in diesem Fall die vollziehende Gewalt
auf Kosten solcher Gemeinden diese Soldaten bc-
waffncn werde. Mit diesem Beisaz stimme ich

zum §.
S ch u m pf ist durchaus ' Kochs Meinung, und

will die Commission über die Unterhaltung der
Truppen besonders auffodcrn, mit Dringlichkeit zu
arbeiten.

Herzog v. Ess. folgt, und will durchaus nicht
reiche und arme Gemeinden die gleichen hasten rra-
gen lassen, wie Ackermann begehrt; dagegen will
er gerne zugeben, daß man alle patriotischen Ee-
meindcn und Bürger auflodere, freiwillig solche
Soldaten auf ihre Kosten für das Vaterland zu
fiellen.

Grafcnried: Wenn man einen Blik auf den
öpßerst schlechten Zustand un-rer Finanzen wirft;

öfters noch mehr bevölkert snd, als die reichen;
wenn diese nun alle Unkosten der zu stellenden -Mann-

s schart, sowohl in Anschung der Anwerbung als

gänzlichen Equipierur.g allein von ihnen aus be-

streiten sollen, und hingegen reichere Gemeinden
i die mindern Unkosten zu bestreiken haben, so be-

furchte ich, daß es Anlaß zu vielen Klagen geben

werde; ich wünschte demnach, daß die Unkosten

der Anwerbung, Bewaffnung und Muntierung,
Distrlllöwcisc bestritten werten möchten, damit j.e

billiger, gleicher und nach dem Vermögbn eines

jeden eingetheilt werden könnten.
Kiichmann ist ganz Grafenrieds Meinung.
Jomini stimmt'Koch bei, will Akkermanns

Antrag an die Commission weisen, und findet

Grafenrieds Antrag unausführbar.
Nuce wäre gerne Iominis Meinung, aber

wenn jede Gemeinde selbst kkelden und bewastnen

muß, welche Harlequinade wird dieses geben, uns

wie wird man Patronen für alle diese verschieonen

Gewehre flnden? dieß begreife ich nicht, und mochte

gerne, daß man mir, freilich altmodigen Krieger,
dieses Räthsel auflösen wollte. Ueberdem wenn m

Truppen haben will, so muß man sie erhalten ww

nen, und leider haben unsre bisherigen ä.rmpe

hierüber keine befriedigende Erfahrung gema^?,
und zu unsrer eignen Schande ist erst lezte

die Legion wieder ohne Lebensmittel gcweisn, »

daher soll man diese Truppenaushebung mast ^
bekannt machen, bis wir durchaus versichert ß

daß sie auch unterhalten werden können. àBourgeois kann Grafenried nicht bcssn

weil wir sonst in 14 Tagen Soldaten, aber sss
-

einem Jahr Waffen und Kleidung erhalten n-mrc.
Er erneuert seinen Antrag, daß man au«) v-

Kochs Antrag bet. r.-.ràt sich

Herzog v. Eff. stimmt zum§ u"d-.^a wcil
nicht vor der Harlequinade m ^die Franren bewiesen haben, daß

nichts zur Sache mscht: Kochs Antrage wloerlcg
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schon hinlänglich Nucês Einwendungen. Er fodêrè
Abstimmung.

Koch war auch sehr betrübt über die Unordnung
gen und den Mangel, die bei der helvetischen Mi-
kizarmee herrschten; abex dieses Gemälde sollen wir
nun nicht jedesmal aufstellen, wenn es um Trup-
penaufstellung zu thun ist, denn hiervon haben wir
hoffentlich so viel Gebranch gemacht, um nicht mehr
in jenen Fehler zu verfallen; und wenn lezthinwie-
der Mangel bei der Legion einriß, so war es nur
durch einen Fehler in der Administration, dem nun
das Direktorium sorgfältig nachspürt, um auch
diesem Fehler auf immer kräftigst abzuhelfen. Um
Ungleichheit in Waffen zu vermeiden, fodere man
vrdonanzmäßige Bewaffnung.

Der § wird mir Kochs vorgeschlagnen Zusätzen
angenommen.

§ 3 wird ohne Einwendung angenommen.
§ 4. Kilchmann wünscht etwas deutlicher zu

bestimmen, daß die zu liefernden Rekruten nicht aus
den Gemeinden selbst genommen werden muffen,
sondern wo sie aufzufinden sind, angeworben werden
dürfen.

Secretan glaubt, der § selbst entspreche Kim
länglich Kilchmanns Antrag, dagegen will er auch
igjährige Soldaten stellen lassen, weil diese so gut
aiS acjährige seyn können.

Koch stimmt Secretans Antrag bei, daß für
freiwillige Werbung schon vom iZ Jahr an die Bür-
ger in den Kriegsdienst aufgenommen werden. Da-
gegen ist er auch Kilchmanns Meinung um jeden
Mißverstand zu vermeiden, und wünscht über dieses
noch beizufügen, baß diese Rekruten auch aus den
Eliteukompagnien angeworben werden dürfen.

A c? er m a nn stimmt Koch bei.
Elm ling er fürchtet, durch Kochs Antrag wer-

den die Gemeinden, welche schon Eliten im Feld
haben, gezwungen, diese neuerdings zu vervoll-
ständigen.

Der § wird mit Kochs, Secretans und Kilch-
manns Zusätzen angenommen.

§ S. Jacquier will die Zeit, inner welcher die
Ersetzung der Ausreißer statt haben soll, bestimmen.

Hu der: Dieses steht der vollziehenden Gewalt
zu, und wir können nicht in solchen Detail eintre-
ken. Der § wird ohne Abänderung angenommen.

Koch fodert einen Beisaz §, durch weichenden
Gemeinden das Recht gegeben wird, diese Deker-
ceurs für alle ihre verursachten Unkosten gänzlich
zu belangen. Dieler Ankrag wird angenommen.

S 6. Germann will den §, der mit dem 4 §
vorgenommnen Verbesserung gemäß abfassen.
- - e k an. Dieses ist durchaus überflüssig
mdem der §, so wie er vorhanden ist, dem 4 H kei?
mswegs widerspricht.

5

Der § wird beibehalten.
§ 7> Jndermatt will solche Bürger vom Loss

ausnehmen, welche schon einen Bruder in diesen

Truppen haben, weil das Loos mehrere Brüder zu-
gleich treffen könnte.

Anderwerth will den ganzen § durchstreichen,
weil wir nicht gezwungene, sondern freiwillig ange-
wordene Soldaten in unsern stehenden Truppen
haben wollen.

H über. Wenn wir diesen § weglassen, so

macheu wir das ganze Gesez unnüz, weil ohne dem
selben sich die Gemeinden keine Muhe geben wür-
den, die zu liefernden Soldaten anzuwerben, und
sich also mit der Unmöglichkeit solche zu finden,
entschuldigen würden; er fodert also Beibehaltung
des §.

Herzog folgt Hubern, weil wir sonst keine

Soldaten bekämen; auch findet er Jndermatts
Bemerkung ungültig.

Schlumps folgt, stimmt aber IndermattS
Antrag bei, den er in einem besondern Z beifügen
will.

Jomini glaubt, es könnte Gemeinden geben,
die keine vnvèrheurathete Bürger hatten; er will,
daß in dieser und der von Jndermatts berührten
Rüksicht, die Loosungsart, die bei den Eliten statt
hatte, auch hier angewandt werde.

Anderwerrh beharret, weil sonst die reichen
Bürger, welche vielleicht keine unverheuratheten
Söhne zu liefern haben, nichts beitragen wollten,
die zu liefernden Soldaten durch freiwillige Wer-
bung zu erhalten.

Jndermatt beharret auf seinem gefoderten
Beisaz Z.

Carrard sieht diesen § für sehr nothwendig
an, und glaubt, Auderwerths Antrag dadurch
auszuweichen, daß er vorschlagt, ein bestimmtes
Handgeld festzusetzen, welches von der Gemeinde
auch denjenigen Soldaten gegeben werden müße,
die durch das Loos zu diesem Dienst bestimmt wer--
den. Dagegen scheint ihm Jndermatts Anir-g
nicht annehmbar zu seyn, weil dieser Fall kaum
eintreten werde.

Secretan begreift Anderwerths Antrag nicht,
weil er ganz unser Gesetz unwirksam machen wür-
de; auch Jndermats und Jominis Zusätze''und Aus-
nahmen findet er durchaus unzuläßlich, und hat
nicht gerne, daß alle ähnlichen Vorschlage des Di-
rektoriums durch Zusätze und Ausnahmen nach und
nach unwirksam gemacht werden; er beharrt als»
auf unveränderter Annahme des §.

Huber beharrt auf seiner Einwendung gegen
Anderwerth, und untersiüzt den h, weil selbst Car-
rards Zusatz überflüssig ist, und man es den
Gemeinden überlassen muß, was sie Men Attend
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»en als Handgeld geSen «vollen, weil d«rch Bestimm

luung einer Summe die freie Anwerbung überhaupt
erschwert werden könnte.

Gap any stimmt Andcrwerth bei, und zwar
gerade bannn, weil er die Erfahrung geinacht hat
von dem, was Anderwerth te indem die
reichen Egoisten weiche keine Söhn; haben, die
im Fall sind, das Loos zu ziehen, nichts fur die
freie Anwerbung thun würden, und also die ganze
Last dieser Militäremsschreibung auf die ärmer-,
Bürger der Gemeinden fallen würde.

Escher : Anderwerch ist nicht gründlich Wider-
leak worden luden;, wie Gapanys angeführte
Erfahrung zeigt, dessen Einwendungen ganz rich-
tig sind ; ich gestehe zwar, baß ich die ganze Maß-
reget dieser Art Truppenaushebnug für uachtheilig
und Unordnung bewirkend ansehe; verbinden wir
aber noch gar das Loos damit, so wird dieUnord-
nung beträchtlich vermehrt, weil da Streit in den

Gemeinden entstehen wird üder die Summe Gelds,
die maü zur freiwilligen Werbung anwenden will.
Dagegen kommt der Staat durch Wegstrelchung des
§ keime wegs in Gefahr, weil die folgenden Straft
5§ so strenge sind, daß jede Gemeinde ohne dieses

Loosziehen sonst schon alles mögliche thun wird,
um diese Rekruten zu liefern; ich stimme also fur
gänzliche Weglassung des Z.

Sch lumps ist noch nicht befriedigt mit An-
derwcrths Meinung, weil die ganz armen Gemein-
den wirklich in Fall kommen können., das Laos zu
ziehen; dagegen uuttrsiüzt er Carrards Antrag,
will aber, daß die Gemeinden wenigstens 5 Dubto-
k!m denjenigen Rekrun-.i geben muhen, die durchs
Loos h-ezu bestimmt werden.

G;nü? glaubt, der § sey nothwendig, aber
um den von Anderwerch berührten Schwierigkeiten
auszuweichen, will er ohne Unterschied die Ver-
heir'.thefew und Unserheirarheten zwischen 20 und
45 Jahren das Leos ziehen lassen.

An Verwerth beharrt weil er die Pflicht-
erfüllung der Vaterlandsvertheidigung nicht in die
Willknhrlichkeit einer Gemeinde setzen will, ob sie,
um freiwillige Soldaten zu liefern, hiezu hiulâng-
lieh Geld hergeben wolle oder nicht. Carrards Au-
trag wüpde die Sache noch mehr erschweren und
dah.r beharrt er auf Durchstreichung des ganzen §.

Carr ard fodcrt, daß, da es nicht bloß um
freiwillige Anwerbung zu thun ist, nicht vom c8.
sondern vom 20. Jahr an die^ Bürger zu diesem
Diensie aufgefoderl werden, wie dieses die Consti-
tuuou bessmmr.

Secretau bcharrt auf dem K mit Carrards
Zusatz, und begreift Anderwerths Berge von
Su.ssi rigkeiten gar nicht, und wundert sich, daß
mau sich so furchtet, daß von too Schweizern nicht

einmal einer freiwillig dem Vaterlande werde dienen
wollen, um dasselbe gegm seine Feinde zu schaden;
er hofft, die Heivetier haben mehr guten Willen,
als wir ihnen zu vermuthen wagen.

Der Z wird mit Jndermats und Carrards Au
satzen Angenommen.

K s cg : Nun ist cs um Bestimmung der Sum»
me zu thun, welche die Gemeinden den ansgelvos-
ten Rekruten geben müssen; je höher wir diese
Summe bestimmen, je mehr werden wir die freie
Rekrutinmg erschweren, denn'wir müßen bedenken,
daß die Gemeinden noch neben dies'a, Handgeld,
Kleidung und Waffe» zu liefern - haben, n») in
dieser Rnkftcht stimmt er zu 1 Dublonen.

Anderwerch : Wir haben den Gemeinden
überlassen, freie Werbung oder Ausloosang nach

Willkühr zu bestimmen, mit welchem Recht woll-
km wir nun noch die Summe des. Handgelds be-

stimme» und dadurch die freie 'Rekmtirung er-

schweren? Er will also leine Summe bestimmt!!.

Custor will nur bestimmen, daß, wenn der

durch das Loos bestimmte Soldat sich durch einch
gekauften Soldat ersetzen laßt, die Gemeinde die

Hälfte dieser ErsetzungssumMe als Handgcid be-

zahlen-muße.
Schlump f kann nicht Kochs Antrag beistun-

men, weil dadurch die reichen Bauern zu ftbr de-

günsiigt Würden denen er nicht eben fthr t«MM
zu maße» glaubt; er stimmt sin S Dublonen.

hat, das muß man beibehalten, und da der Kueg

noch nicht vorbei ist, und man uns einst von-w-H
Mann sprach, so müßten wir mehr als den u

eigen Geldbeutel unsrer guten Freunde der E»M^
der habe», um dieses auszuhalten. Aber ^cy
mag sch auch nicht beistimmen., es ist zu 'sHl
und iwerdem möchte ich lieber nur nach und >.a v

dieses Handgeld ausliefern lassen, sonst nJ E'
Geld viel zu geschwind vorbei, ich trage aus -
p. Monat an, würde es aber lieber der semcwo

überlassen.
.Nüces Antrag wird angenommen.

§. 8. Nüce möchte wissen, wer diele HI
ten ernähren soli, von dem Zugendt-c? a», " t-

sich im Hauptorte- eingefunden haben de-. 1 '
soil nicht auf seine eignen Kosten, ioiH^rn
falls von den Gemeinden selbst gelchehcn

(Die Fortsetzung folgt.).
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Fortsetzung.
Herzog v. Eff. folgt, und will, daß inner

Monatsfrist der Soldat in das Hauptort geliefert
werden mäße, indem es kaum inner kürzerer Zeit
möglich ist.

Gapany will jene für die freie Werbung erst
bestimmten 18 Tage in 15 zurüksetzen.

Koch: Wir können nicht in den Versorgungs-
detail, den Nüce fodert, eintreten, weil er unser
Gesetz nichts angehet; dagegen hat Herzog ganz
recht, weil es uns wohl ein leichtts ist, in kurzer
seit etwas zu dekreilren, allein wenn wir an alle
Umstände der Ausführung denken, so werden wir
sehen, daß auch dieser Monat für die Equipirung
eines So.daten nicht zu viel ist; ich stimme also
Herzog bei.

Secretan begreift diese Schwierigkeiten gar
nicht, und beharrt auf dem Gutachten, weil wir
Truppen nöthig haben.

Nüce ist ganz Eecrctans Meinung, und be-
harrt auf seiner Meinung, weil die Soldaten nicht
?.!?.^iaat Schören, bis sie vom Kriegscommissàr
venchtigt und angenommen worden sind, bis da-

^ auf Kosten der Gemeinde.
^ î o k a r stimmt Nüce bei, und will nur lc>

statten
Gemeinden für freiwillige Werbung ge-

«unk-/^^-.6 beharrt auf Verlängerung des Zeit-
Kle^n^ '"Hi jeder Soldat so geschwind seineKl? dung sich verschaffen kann.

^p^uys Antrag wird angenommen, und
Jagen 24 Tage Zeit gegeben, am Ende

Hamà^'^ liefernden Soldaten sich in dem
yauptorte emsinden sollen.

à'? ."'Me Einwendung angenommen,
und win ß I?"l"nn findet diesen § zu hatt,
weildreifache Contingent durchstreichen,
weind? waffenfähigen Bürger der Ge-
büßen müßten ^ Nachläßigkeit der Reichern

Secretan will bestimmen, daß dieses dreifa-
che Contingent nicht durch das Loos, sondern durch
freie Werbung gestellt werden müße damit dann
diese Last nur auf die Reichen Gemeindsgenosse»
falle.

Kilchmann wünscht auch, die Militärexekution
nur denjenigen Bürgern der Gemeinde zuzuweisen^
welche die Weigerung, dem Gesez zu gehorchen,
veranlaßt haben.

Secretan: Diese leztere Meinung kann nicht
angenommen werden, denn der gute Bürger soll
sich in Unruhen nicht blos leidend verhalten, son-
dern alle seine Kräfte anwenden diese zu hindern.

Das dreifache Contingent wird weggestrichen,
und übrigens der § angenommen.

§11. Gapani will den § naher bestimmen,
weil sonst die Böswilligen denselben so auslegen
könnten, daß dadurch Unruhe veranlaßt würde.

Secretan will bestimmen, daß das Engage-
ment nicht über 15 Monat seyn könne.

Koch: Der eine Vorschlag ist so wenig gut, als
der andere, denn wir wollen eben so wenig nach
15 Monaten alle Soldaten wegjagen, als sie von
da an auf bestimmte Zeit beibehalten; überdem ist
dieses Engagement von rZ Monaten zu kurz, und
kaum hinlänglich, um den Soldaten zu bilden; ich
fodere daher, daß diese Soldaten bestimmt auf s
Jahre angeworben werden.

Dieser lezte Antrag wird angenommen.
Koch wünscht, daß nun der Beschluß zurükgt-

nommen werde, der bestimmt, daß die Gemeinden
den ausgeloosten Soldaten 20 Batzen monatlich
Handgeld geben sollm, weil auf diese Art nun das
Handgeld, nebst Kleidung und Waffen auf drei
Duplcnen steigen würde; er schlägt nun IZ Batzen
monatlich vor.

Schlumps widersezt sich der Rüknahme deS
Beschlusses.

Nuce stimmt Koch bei, weil wir bedenken müft
sen, daß diese Handgeld-Bestimmung gewiß nicht
mehr verringert, sondern eher erhöhet werden wird,
und mit solcher theurer Werbung, die Werbung
für die 1L00« Mann nnmogUch gemacht würde,



4Z6

Bourgeois ist Gchlumpfs Meinung, weil für
längern Dienst auch etwas stärkeres Handgeld be-

stimmt werden sell.
Kochs Antrag wird angenommen.

Sen a t, 13. S e p t.

Präsident: Heglin.
Mittelholzer legt im Namen einer Commis-

sion einen Bericht über dje zwei Beschlüsse vor,
welche den 1. und 2. Abschnitt des z. Titels der
Organisation der Friedensrichter enthalten, und
räth zu Annahme derselben. Der Bericht wird auf
den Kanzleitisch gelegt.

Die Revisionscommission der Constitution legt
die Abfassung des 4. Abschnitts, über die Ur- und
Wahlversammlungen vollständig vor, die auf den
Kanzleitisch gelegt wird.

Diechelm erhalt für einen Monat Urlaub.
Der Senat schließt seine Sitzung, und nimmt

folgenden Beschluß an:
Auf die Bothschaft des Vollziehungsdivektoriums

vom 30. Aug., und nach Anhörung des Gutach-
tens seiner darüber niedergcsezten Commission,

In Erwägung, daß die Menge Getraide und
Mdfrüchtm, welche in Helvetien wachsen, für
seine Bedürfnisse nicht hinreichend sind;

In Erwägung, daß schlechte Bürger durch Wu-
cher und üble Gesinnungen geleitet, dennoch der-
gleichen in das Ausland verführen, und dadurch
bie Noth des Vaterlandes vermehren;

hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

1. Alle Ausfuhr über die Grenzen, von Getrai-
de, Mehl oder Feldfrüchten, die Erdäpfel mitbe-
griffen, ist verboten.

2. Wenn es die Umstände erfodern, für benach-
brrte Staaten, mit denen die Republik in gutem
Vernehmen sieht, Ausnahmen zu machen, so wird
das Vollziehung«?^Direktorium den gesczgcbenden
Rathen solches vorschlagen.

3. Diese Vorschläge sollen die Menge des Ge-
traides und die Zeit, in welcher es auszuführen
erlaubt werden soll, bestimmt angeben.

4. Es sollen besondere Ladungsplätze für die
Verführung der Früchte bestimmt wcroen, deren
Ausfuhr erlaubt wurde.

Z. Die Bestimmung dieser Plätze ist der vollzie-
Henden Gewalt überlassen.

6. Die Uebertreter des gegenwärtigen Gesetzes
sollen das erste mal mit der Einziehung der Ladung,
zum zweiten mal mit der Ladung und dem doppel-
rcn Werthe, und zum drittenmal ausser dieser
Summe noch mit 6 Monat Hinsperrung bestraft
«erden.

7. Von dieser Einziehung erhall der Anklage?
einen Viercheil, die Armen des Orts, wo die An-
Haltung geschah, den zweiten Viercheil, und die
andere Hälfte fällt dem Staat zu>

" 8. Gegenwärtiges Eesez soll gedcukt, öffentlich
bekannt gemacht, und überall, wo es nöthig ist,
angeschlagen werden.

(Abends 4 Uhr.)'
Der Beschluß wird verlesen, der die Art der

Wiederbcsetzung des austretenden Viertheils des
Senars bestimmt.

Er wird an eine Commission gewiesen, die

morgen berichte» soll. Der Präsident ernennt in
dieselbe die Bürger Bay, Kubli, Ziegier,
Stapfer und Caglioni.

Der Beschluß wird verlesen, der erklärt, die

austretenden Senatoreil der vom Feinde beseM
Kantone, die von ihren Kantonen wieder erftzt
werden sollen, bleiben im Senat, bis neue Glieder

an ihre Stellen erwählt werden können.
Er wird an die gleiche Commission gewiesen.

Grosser Rath, 14. September.

Präsident: Erlach er.

Folgende Bittschrift wird verlesen:

Die Bürger Präsident und Beisitzer des Kau-

tongerichts Bern, an die Bürger Präsident

und Beisitzer des großen Raths der emm

und untheilbaren helvetischen Republic.

Bern den 12. Sept. 1799«

Bürger Repräsentanten! ,5,.,.Das Kantonsgericht, das so eben durch die Vâ
Ziehung das Gesez in Betreff des AuStrtts lein

Glieder erhaltet, sieht sich wegen Mangel einer >> >

sezlichen Bestimmung über einen Fall, der bei o-,
sem Anlaß sich ereignen wird, veranlag,
Bürger Geftzgeber, mit folgender Vorstelim-g z

behelligen. ^ ^Die Petenten wurden von der Wahlvm»^"
lung des Jahrs 1798 zu Beisitzern des Kan.o» '
gerichts ernennt. D-e Beklàng b-eftr Sttie
und die damit verbundenen äußerst ^
schäfte, welche die Verwaltung der C-m PLi.zei u-

CriMinaljnstiz in hiesigem Kanton darbietet,

gen die Petenten, nicht nur ihre Be-uft nm, ^werbe, die ihnen und den ihrigen
reichliches Auskommen verschaftem »» vena,

^
zu vernachläßi'gen, sondern aua) ^ ^ '

sich an dem Hauptort des Kantons
Die Petenten wußten wool, da,, â/

nicht in einem genaue,» Verhältniß nnt oen - «
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êen, die der eine oder andere durch die Annahme

dieser Stelle, erdulden mußte, stehen konnten, und

die, so es betraf, brachten Mit Freuden dem Va-
terland und ihren Mitbürgern das Opfer des Ver--

iursts des Gewinns^ ihrer Berufe und Gewerbe;
allein die Erwartung war nicht nur nicht unde--

scheiden, sondern sogar constttutionsmäßig, daß

ihnen eine, zu ihrem und ihrer Familie nothdürfti-
gen Unterhalt, hinlängliche Entschädigung würde
zuerkennt und auch bezahlt werden, und in dieler

Voraussetzung nahmen sie die Stellen an, auf die

sie das Zutrauen ihrer Mitbürger erhob und welche
sie bis hiehin mit unverdrossenem Eifer bekleideten.

Bürger Repräsentanten! die Mitglieder des

Kantonsgerichts, besonders die so Familien haben,
mögen mit ihren Bedürfnissen rechnen wie sie wol-
le», so reicht die Summe der Louisbor, die

ihren Stellen sub igtcn September 179g anneMt
wurde, zur Befriedigung derselben nur kümmerlich
Hins noch weniger thun es die 90 und die ?z
êouisdor, auf welche ihre Gehalte sud 17WN May
und 24ten August 1799 herunter gesezt wurden;
sm allerwenigsten aber dennzumal, wenn ungeacht
aller bescheidenen Forderungen bei der Vollziehung
weder die 100, noch die 90, noch die 7Z Louisd'or
nicht bezahlt werden, welches sett einem Jahr (nem--
lich seit dem 1. October 17Y8) der Fall mit der
Besoldung dieser Stellen ist.

Die Petenten wissen gar wohl, daß auch die
Besoldung anderer Beamten eben so heruntergeftzt
und eben so wenig bezahlt sind; selbst Sie, Bü-ger
Repräsentanten, sind nur für ungefähr 9 Monate
bezahlt; doch kann es Ihnen nicht entgehen, daß
diese 9 Monate -ì von 275 Louisd'or bezahlt,
eine Summe von circa 200 Louisdor auswerfen,
während dem die Petenten nur 6 Monate à ràon,
von 100 Louisd'or, mithin nur 5° Louisd'or erhal--
ten haben. Sie wollen nicht untersuchen, in we!--

x chen nahern ober entfernlern objektiven oder subjek--
tiven Gründen die Verringerung ihrer Gehalte und
die Nachläßigkeit in der Ausrichtusg derselben lie--

gen mögen; aber das, Bürger Gesezgeber, müssen
sie Ihnen bemerken, daß die eine und die andere
den weniger bemittelten Beamten in die Länge
gleichsam zwingen müssen, ein Bettler oder ein
Schurke zu werden.
>

Diejenigen Mitglieder des Kantsnsgerichts, deren
okonomhche Lage ihnen nicht gestattet, ihrem Va--
terland fernere Opfer zn bringen, wollen sich keiner
dieser für einen redlichen Mann unangenehmen Al--
ternatts aussetzen; die Nichterfüllung der constitu-
tionsmaßigen Pflichten dcs Staats spricht sie üdri-
gens von ihrer Pflicht los, und mehrere von uns
si!w daher entschlossen ihre Stellen abzugeben. Da
nun aber das Gejez über den Austritt der MilgUe--

>

der des Kanêsnsgenchès den Fall eines freiwillige«
Austretens und die Form desselben nicht entscheis

der, so nehmen die Petenten die Freiheit, Sie,
Kürger Gesezgeber, auf diesen anscheinenden Man-
gel aufmerksam zu machen.

Sollte darüber keine Entscheidung erfolgen, ss
werden die zum Austritt entschlossenen unter uns,
denjenigen Weg, den die Natur der Sache ihnen
anzuzeigen scheint, dahin betreten, daß sie des

Wahlversammlung, als derjenigen Behörde, von
welcher sie ihre Stellen erhalten haben, die Erkläx
rnng eingeben werden, wie baß sie solche m ihren
Schooß "zurüklegcn.

Republikanischer Gruß und Hochachtung.

Der Präsident des Kantousgerichts,
Rud. Sprüngli.
Bitzius, Secret.

Huber glaubt, man könnte die Bittschrift füg-
lich vertagen, da man für dieses Gericht kein besona
deres Geftz machen werde, und solches allenfalls
das allgemeine Geftz erwarten könnte. Käme die
Bittschrift von einem Diftrlktsgencht aus irgend
einem Winkel, so gienge man mit Unwillen zur Ta-
gesordnung; da dieß aber eine Folge der Aufkläs
rung der erlauchten Berner ist, stimme ich zur Ta-S

gesordnung.
Eusior folgt und glaubt nicht, daß ein ehrlicher

Mann Bettler oder Spizbud werden müsse, wenn
er dem Vaterland etwas aufopfert.

Fierz stimmt zur Vertagung, da er glaubt, es
finden sich noch viele in diesem Fall.

G ermann unterstüzt die Gründe der Bittschrift
und stimmt zu einer Commission.

Sch lumps findet diese Vorstellung mcht fremd,
diese Glieder seyen nicht alle Städter, sondern
viele brave Landleute darunter, die er kenne. Er
stimmt zur Hmweisung an die Commission über
diesen Gegenstand.

Anderwerth glaubt, die Besoldungen werde»
über kurz oder lang wieder erhöht werden müssen;
allein die dürftigen Umstände der Republik berech-s
tigen keinen zu seiner Demission. Man muß sich
aber förmlich erklären, daß man von den Wahlvers
sammlungen seine Entlassung nicht nehmen könve,
sonst giebt es neue Behörden, ehe man es weiß»
Ich stimme zu dieser Erklärung und zur Tages?
ordnnng.

Herzog s. Eff.: Wenn das Gericht von Bern
das einzige in diesem Falle wäre, so wollte er eins-
treten; wenn aber ein Beamter in einem so dürftige»
Augenblik seine Entlassung geben wollte, wenn man iß»
nicht bezahle, und dadurch zeige, daß er nur ums
Geld Patriot sey, wisse er nicht was er denken solle;
er stimmt zur Tagesordnung und zum Druk des
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Bittschrift, damit die Bürger dieses Kantons wis-
sen, Iwarum diese Richter ihre Entlassung geben;
denn wir können es keiner Wahlversammlung ver-
bieten, solche anzunehmen, und jch finde nicht w>e
Anderwerth, daß viele es so machen werden; wir
haben noch viele ehrliche Männer, die ihre Stellen
eines unglüklichen Pfennings wegen nicht aufgeben.

Oesch findet die Tagesordnung zu hart, und
begehrt eine Commission. Gewiß habe es wackere
Leute in diesem Gericht.

H über: Er habe nichts wider die Klage dieser
Bittschrift, aber wider den Ton derselben, und er
verschlucke nicht gern Gift. Dieses Gericht kenne
die dürftige Lage der Republik, und es fange mit
diesem schlechten Beispiel an. — Ihr könnet nie
jugeben, daß man der Wahlversammlung seine
Entlassung geben könne — sie sollen nicht berath-
schlagen, nur wählen. — Ich stimme nochmals
zur Tagesordnung, und zur Ernennung einer Com-
mission im Allgemeinen über die Entlassungen, die
Dienstagslrapportire. Anderwerth folgt.

Jomini tritt der gleichen Meinung bei.
Bourgeois könnte diesen Patriotismus auch

nicht rühmen; allein es sey ungerecht, daß man
alle gleich bezahle. Er wünschte, die Petition
wäre in einem andern Ton abgefaßt, ohne Vor-
würfe: denn dieses Gericht habe nicht drei Reisen
machen müssen. Er stimmt zur Rükweisung an die
Besoldungscommission.

Augsburger giebt zu, daß dieses Gericht
unter allen in der Republik am meisten zu thun
habe; aber er hätte gewünscht, daß es begriffen
hätte, es sey nicht mehr die Zeit, daß man nach
6 Iahren 150,000 Pf. in Sack stecken könne.

Nuce glaubt, alles dieses komme aus der
Schuld der Räthe, die mehr versprechen, als sie
halten konnten, und er sehnt sich nach dem Augen-
blicke, wo die Parteien den Richter bezahlen müssen.
Was man über die Bittschrift entscheide, sey ihm
gleich; er gehe aber mit Unwillen zur Tagesord-
nung, über den Ausdruk: das Gesez zwinge sie,
Schurken zu werden. Pfui: Einer meiner Colle-
gen begehrte den Druck, ich widersetze mich, ich
will nicht, daß Jemand wisse, es gebe em sol-
che's Gericht in Helvetic». Den BB. Nichtern
will ich es ins Gesicht sagen, auch auf der Plat-
keform, wo es sonst nicht gut ist, Wahrheiten zu
sagen. Uebrigens tritt er Huber bei.

Custor kann wohl zugeben, daß die Erlanbniß
Entlassungen von den Wahlversammlungen zu be-
gehren, einstwellen eingestellt werde, allein auf im-
mer den Wahlversammlungen, unsern eignen Con-
stituenten, dieses Recht zu nehmen dazu könnte er
nicht Ammen. Er fodert Verweisung an eine
Commission.

8

Man geht über die Bittschrift zur Tagesord?
nnng, und überweist die Frage der Entlassungen
mi allgemeinen an die hierüber schon bestehende
Commission.

Hub er im Namen einer Commission legt ein
Gutachten vor über Strafe gegen Begünstigung
teurs, welches für 3 Tag auf den Canzleitifch ge-
legt wird.

Die Versammlung bildet sich in geheimes Co-
mite.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung legt Koch
folgendes Gutachten vor, über welches Dringlich-
keit erklärt wird.

Der große Rath an den Senat.
In Folge des Gesetzes vom gten Herbm. iM>

über die siehenden Truppen der heivet Republik,
hat der große Rath nach erklärter Dringlichkeit M
schloffen, folgende Formation derselben:

i. Der Staab eines Bataillons der Linien-In-
fanterie und leichten Infanterie soll bestehen, auS

Bataillons - Chef 1.
Adjudant - Major 1.
Feldgeistlichen, abwechselnd von der ka-

tholifchen und der reformirten Religion. 1.
Quartier- und Zahlmeister. 1.
Feldscherer-Major 1.

Adjudant-Offizier
Tambour-Major
Waffenschmid 5-

Schneidermeister ^
Schustermeister 1.

Fuhrleute zur Bagage 2.
Provosen 2.

Zusammen: 14- M.

2. Der Adjudant - Major hat den Rang .eines

Lieutenants; nach 4 Dienstjahren aber Mau er

Rang und Sold eines Hauptmanns.
(Die Fortsetzung folgt.)

An die Abonnenten des neuen helv. Tagblatts.

Da nun bald mit dem No. 144 das Abonne-

ment vom ersten Quartal des neuen hà ä.ag'

blatts zu Ende läuft, so sind diejenigen Abonnem

ten, welche fortfahren wollen, eingeladen, sich

Zeiten zu melden, (hier in Bern bei der settlings
Expedition, nnd auswärts bei den Postänttern un

das Angenehme einer ununterbrochenen e?peomo>

zu gemessen. ^Der Preis ist, wie bis dahin, fur 144 NM.,
von denen jedoch täglich nur ein halber Bogen?»
scheint, sechs Schweizerfrankcn.

Bern, den 13. Sept. 17YY.
Zeitungs - Expedition, Wy d eifi
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Fortsetzung.
'

^

(Beschluß des Gutachtens über die Organisation
der Truppen.)

Z. Der Quartier- und Zahlmeister hat den Rang
eines Lieutenant? ; nach 6 .Diensijahren aber er-
hält er gleichfalls .Rang und Sold eines Haupt-
manns.

Der Adjudant - Major und der Quartier-
und Zahlmeister bei der Legion können bei einem
Bataillon mit dem Range angestellt werden, den
sie wirklich bei der Legion hatten.

Z. Der Aeldgiistliche w.d der Feldscheerma-
jor haben QNzi.rsraug.

6. Der Adjutantunterofszicr und Tambourma-
jor haben Feldwebels, ang.

7. Eine >iomp g! je stre'chieis, Musquetiers
und leichte Infanterie soll bestehen aus :

Hauptmann 1.
Lieutenant 1.
Unteriieutenmt 7.
Felowebtl I.
Fo nier m t Wachtmcistersrüng 1»
Wachtnwister 4.
Kbiporale 8.
T mborrs 2.
Ziinmcc.i!. oderFratte abwechselnd 7.
G.uw.ue 8c>.

^ Znsammen- iso M.
8> Der Stab «y den durch das Gesetz bewil-

ligttn sechs Compagnien Ars llwie fsl! bestehen aus :
Bamillonschef
Lldjukantmajor nut Ha-.ptmannsrang
heldschecrermajvr mir Oftiste.5rang
Quartier - und Za- tmeister mit Lieutenans»

rang, und nach 10 T ienstjahren mit Haupt-
mannerang m d Sold,

Adjulantunterostch-'r n„t- FeWwebelsrona
Dder-Wagennulst r w-t Lie. tenanksrana
sinter - Wage.M>i,t»r met Wau,tmeistersrang

i.
1.
7.

Pferdarzt mit'Feldwebe'seang x.
Zeugwart mir Lieutenantsrang x

Unter - Zeugwart mit WachtmeisterseanI 1'
Feuerwerker mit Wachtmeistersrang 1,
Unter - Feuerwerker mir Korvoralsrang 4/Tamboutmajor mit Feldwebeisrang x'
Fullrlru'e Zar Bagage des Slaabes Z.
Gchnâennrister x
Schuster neisier
Provoscn 2!

7.
7.
2.
i.
1.
4.
5.^
2.
80.

I.
I.
7.
2«

Zusammen 20 M.
Y. Der Bataillonsehes soll nicht ernennt und

angestellt werden, h-'s 4 Compagnien vollzählig er"
richtet ?md. Bis dahin soll der älteste Hauptmann
das Korps kommandiren.

70. Eine Artillerie - Compagnie soll bestehen aus;
Ha-aptmanz,
Lll'ukenaut

- Unterlieutenant
Feldwebel
Fourier mit Wachtmeistersrang
W.'ch-meisier
Korporale
Tambour
Kanoniers

FnsalNi?en"ioQ à."
./Q Die Formation der Husaren bleibt einst-

wellen auf.dem geaenwàrkiaen Fuß.
ê s wünscht, dab jn jedem Bat.aMo«

zwei Geiiuiche, von jch-r Relgion einer, angestellt
werde, weil wir die rewrmb ken und katho'iKbwi
Soldaten nicht in abgesonderte Bataillons eintbH,-
ien w-wd-'n.

A"t ag
''N a nn und C u ft 0 r unterstützen Schlr-mpfs

Koch : Man muss auch die besten Sache» nicht
Z'-> wett treiben; laut dem Sinn der CommBDn
wird jn das eine Bataillon ein refermirter Geistig
cyw, in das andere aber ein katholischer einqeord-
net werden: ist nun das Bataillon in' einer -->or

Garnison, so bedach es seinen ràmiàchêijtiichên Nicht, fonder» es wiro ihm ei» «üthoiia
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scher zugegeben, und so auch umgekehrt, so daß
mit einem Geistlichen für das Bataillon, für iede
Religion immer ein Geistlicher vorhanden seyn
taun.

,Gmür stimmt Koch bei, weil wir sonst zulezt
nicht nur von jeder Religion, sondern auch von je-
der der 3 helvetischen Sprachen einen Geistlichen
habe» müßten, und so znlezt deren zu viel be,
kämen.

S chlumpf beharret auf seinem Antrag. Das
Gutachten wird angenommen.

Elmlinger will nun noch bestimmen, von web
cher Religion dieser Geistliche seyn müsse.

K 0 ch> : Dieses wird abwechselnd bataillonweise
geschehen, und kann zur allgemeinen Beruhigung
in dem § ausgedrütt werden. Dieser Antrag wird
angenommen.

Mann seyn muß.
Koch: Diesis wäre überflüssig, denn derQuar-

tiermcister hat nicht viel zu thun, weil er nur eine

Escher fsdert Verweisung an die bisherige
Commission.

Dieser Antrag wird angenommen.
Ish. Alle mann, von Fahrncren, wünscht die

Wittwe seines im Fe-'dzug gegen die Franken er,
schossenen Bruders, die von ihm schwanger ist, hem
rathen zu können. Auf Nnces Antrag geht man
über dieses Begehren zur Tagesordnung.

Senat, 14. Sept.
Präsident: Heg litt.

Bay, im Namen einer Commission, legt über

den, die Wiederbelebung des austretenden Vierthâ
des Senats betreffenden Beschluß folgende» à
richt vor:

Bürger Senatoren!
Bei den wenigen Augenblicken, so gestern Abmds

zur Abfassung dieses Rapports sind übrig gediic-

den, werden Sie es dem Verfasser desselben zu gut

hauen, wenn er sich bemüht, Ihnen oie Bewege

gründe zur Annahme oder Verwerfung dieses Be-

Art Waffen, uemiich nur ein Bataillon zu besorgen 1 schlusses anzudeuten, und jedem Mitglied der llom»

hat; ich beharre auf dem Gutachten. V mission die ausführlichere Zergliederung dcrsiloen

Graf stimmt Koch bei. Z anheimstellt.
Nuce landet selbst, die Commission sei zu frei- ß Die Majorität der Commission räth zur chn-Nuce findet selbst, die Commission sei zu fre

gebig mit den Hauptmaunstelsin, denn nicht jeder
Officier wird nach to Dienstjahren Haupkncum
werde!-, und doch muß sich dieser ins Feuer stellen,
und sich krumm und lahm, oder gar todt schießen
lasten, wahrend der.Herr Quartiern,eifier ganz ru-
hig hinterm Tisch stzt; ich fordere wenigstens iZ
Dienstjahre für diesen, ehe er in ocn Haupuuauntzk
Rang erhoben wird.

Koch findet Nueês Einwendungen so wichtig,
baß er vorschlägt, das Gutachten der Commission
zurnkzunchmen, und diesen Zeitpunkt aus 13 Jahrs
zu bestimmen.

Herzog will gar auf 2s Jahr diesen Zeitpunkt
verlängern, wenn man glaubt, es sti ;o leicht,
geschikke und treue Manner für diese 'Stelle aüft

Der Zeitpunkt wird auf 15 Jahre bestimmt, und
das übrige des Gutachtens ohne weitere Emwen-
dunH angenommen.

Der Senat verwirft den Beschluß über die Wie-
derbesetzung des Senats.

Zimmerman» fodert Verweisung au eine
neue Commission, weil nun die ältere schon genug
über diesen Gegenstand gearbeiwt hat.

Cusior bemerkt, daß der Beschluß darum fth,
lcrhaft war, daß Bern und Sentis gleichviel. Se,
uatorcn erhalten sollten, da sie doch an Bevöice-
Lt»«s ss sehr verschieden sind.

anheimstellt.
Die Majorität der Commission räch zur An-

nähme des Beschlusses, 1 p in Betracht, saß o:e che-

partition d-r ,u erwählenden Ssnatsglieoer, oyi-e

Conseguenz auf die Zukunft, bis «uf
proiekt'rtt »tue Einthri'ung Helsetiens ows am

den gegeawàrîìgen Fall sich beziehe, nu.oui 0

ssiach'heil, so dem euren ode? andern Kantâ »

namcittlich den, von Bern dadurch jun«M v.
kein -e langen Dauer seyn werde; 2) in Bewach

daß bei den bereits angesezton Wahltagen ue u

nähme einer Re^smition dungend, und jecê wc,
acrung bedenklich feie. ^Die Minorität räth hingegen zur w'rweft- ^

des Beschlusses,
' weil offenbar, sowohl m

des Kantons Lauis als des Kantons ^
Gnmdsaz der Constitution und des Besitzes >.

2ttn Herbstmonat, uemlich einer Wit der sso.

so viel möglich veriMnigmasschc-i Rermsiu
dadurch auf eine schreiende Art verlest hch ss

In Bezug auf Lauis, da die "bwelenec-r
die stets vom Frühjahr bis Ende des

Zahl der anwesende» gleich sind, ui ch..>
> ^schlag gebracht wurden, und eben durch dss! „

schlagung der ft"'" dem K.n,

ton Lauis (der
Freiburg und Lmry in die gleich? ^-ss'-ss?'ss„,ch
das ihm zukommende Recht cher Brmnmmg ^
ftischcn Mitglieds m den ^enat euftogm ^' ' e- - dann scheint dcht S^GeIn Bezug auf
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sen als Basis der vorschlagenden Repartition auf-
gestellten Gnmdsaz eines soviel möglich approxi-
matisen Calculs der Volkszahl gänzlich ausser Acht
geftzt zu haben; denn wenn der große Nach die-
sem Grundsaz der Constitution, des Gesetzes und
seines Beschlusses treu geblieben wäre, sss würde er
Bern mit Zürich, zwischen welchen sich nur ein
Unterschied von 2344 Aktivbürgern, und nicht mit
Sentis, wo ein Unterschied von mehr als 10,000
sich vorfindet, in die gleiche Karegone gsftzt haben.
Nach welchen Regeln eines approximativen

^

Vec-
hclltnisses und der Gerechtigkeit soll Waidstätten,
das 5000 Bürger weniger zahlt, mit Luzern glei-
ches Nominarionsrecht haben, und hingegen Bern
nicht mit Zürich, da es doch nur 2000 Bürger we-
Niger zahlt? Sollte der Abkrag m das National-
Gchazamt in einigen Ans-'»lag kommen, so verhält
es sich dießorts ;u Berns Gunsten zwischen ihm,
Zürich, Leman und Sentis wenigstens nach dem
Unterschied der Voikszahl. Soll es bei der vorge-
schlag en en Repartition ohngeachtet ihres evidenten
Mißverhältnisses sein Bewenden haben, so wird der
Kanton Pern zwar durch das sim pro rmione v>,-
luumz übermehrt, aber auch von dein ihm in sei-
nem Nepruftittarwns - Verhältniß angethanen aus-
gezeichneten Unrecht, das sich, bei Verzögerung der
neuen Eüttheilung,- im künftigen Jahr wohl auch
gar auf den großen Nach erstrecken dürfte, über-
zeugt seyn.

Caglioni legt die Gründe der Minorität
weitläufig auseinander; die offizielle Liste der Vnr-
ger, die.den Eid im Kanton Zauis leisteten, gieb!
ihre Zahl auf mehr als yooo an) und eben so be-

tàhtlìch ist die Zahl der Abwesenden, die nicht
anders als Aktivddrger rönnen angesehen werden;
es sind Handwerker, die Sitten Theil des Jahrs
durch, in Italien zubr'ngen, ihre Familien und Gü-
ler aber j-n Kanton haben: die Constitution selbst
schließt diese Bürger nicht aus; sie bezahlen Ab-
gaben, sind den Einquartierungen unterworfen u.
s. w. ; dennoch beraubt sie der vorliegende Beschluß
auf die ungerechteste Weift ihrer Stellvertretung.

Beroldingen hält den Beschluß für eine
constitutisnswidrige Mißgeburt, dem Grundsatz der
Gleichheit zuwiderlaufend, auf dem die Constitution
utaititat«lch ruht. Dem Kanton Lugano kann man
das Recht, 4 Senatoren ;n haben, ohne die
schreiend^ Ungerechtigkeit, nicht rauben; die Bcvol-
i^erungstabe^e des Kamvns, deren n?an fi'ch dazu
bec-ente ist ganz irrig uns falsch; der Kanton
Lugano entyalt den iz. ^.hcil der Bevölkerung der
Republik, er soll also auch den ig. Theil der Srell-
Vertretung gemessen; es sind Kantone die wenigerbevölkert >md, denen der Beschluß doch 4 Sena-
tvren laßt. Er^iummt zur Verwerfung.

t

SchW'aller glaubt,- die DiscuMon werde uns
gar zu weit führen; wir sollen zuerst erklaren, an
welche BesclkcrungstaHelle man bei Beurcheikmg
dieses Beschlusses sich halten wolle; hierüber soll
vorerst allein die Discussion eröffnet werden.

Usteri glaubch wenn die ang-fangne Discussion
uns weit fuhrt, so würde diese Theilung der Dis-
cussion in zwei verschiedene, uns noch viel weiter
führen, und das ohne Zweck und Nutzen. Wenn
wir dm Beschluß zu entwerfe?: hätten, alsdann
Ware Schwallers Antrag in der Ordnung; da wie
aber nur dem schon eutwossneu prüfen sollen, so

verlangt er Tagesordnung über diesen Antrag.
Man geht über Schwallers Ordnungsmotion

zur Tagcsoidnung.
-A ug u stîni: Wir befinden uns.im Dunkeln —

alle vorliegende Tabellen ver Bew!:cr»> g sind un-
gewiß und unvollkommen. Die zur Zelt der Leistung
des Burgereids ai-wesmd waren, konnten dadurch
unmöglich ihres Akrivbürgerrechts -derarbt worden
seyn. Er will seinem Genüssen ein Genüge thun,
und weder aus modischer Politik noch ans mensch-
licher Schwäche schweigen — hier, wo es um Ge-
rechtigkcic und Souveräi itär des Volks zu thun
ist. Er verwirft den Beschluss erstens, weil der
Kanton Lugano dadurw ungerechter Weise in sei-
ner Gt'llvccttetunq verkürzt würde. Dieser Kanwn
hat nach allen Berechnungen und statistischen Angab n
ioy,ooo Seelen. Der 4ke Theil des Kantons Lu-
gano wäre zufolge des Beschlusses, nicht repräsen-
tirt, hatte seine Souveränität verloren, und Wäre
den übrigens gleichsai« Unterthan. Sein zweiter Tee-
wersungsgruud ist, daß dein Kanton Bern weniger,
den Kantonen Sentis und Leman hingegen mehr
als ihnen gebüct, gegeben wird. Deàrit e Ver-
wecftmgsgrund ist, baß der Kanton Wallis eben-
falls ruché gehörig repràsentirt ist. Als chmaliges
unwürdiges Gft-cb des wallefianischen Direktoriums
kaun er ve» sicher», daß auf 100 bis 150 Aktivbür-
gec immer nur l Wahlmann gewählt tpard ; ferner
ist es physikalisch gewiß, daß die Tabelle der Wahl-
mänmr uuricht g ist; die Veraleichung dieser mit
den Eidicistuugs - und Mìlitàrcaâ'ellcn beweist dieß.
Auch geftllt ihm gar nicht, das in den Kantonen,
wo eine Seuawrstel'e ledig ist, die übrigen nicht
das Loos ziehen sollen; es Härte dieß dennoch ge-
schehen können; und da in verschiedenen Kantonen
voriges Jahr durch fränkische Gewalten ein und
andere Wahlen sind erzwungen worden, so würde
es zur Beruhà'g des Volks beitragen, wenn es
nun zum Theil neue Wahlen treffen könnte.

Genhard findet, die Tabellen die dem Bes
schlaffe zum Grunde liegen, seyen unrichtig, und
darum hatte man jedem Kanton, so lange bis man
richtigere Zahumgech habeujwürde, ftiue bisherigen
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Repräsentanten lasse!» sollen. Durch Annahme ver-
schicdener Beschlüsse können wir das aber freilich
nun »licht mehr thun. Die Vertheüung der »reuen
Wahlen in diese-» Beschlug ist aber nicht billig;
hät-e der grosse Rath statt der Aenderung die er
wachte, ganz einfach dem Kanton Leman einen
Senator genommen, und ihn dem Kanton Zürich
gegeben, so wäre alles in der Ordnung. Dieses
kann noch gestehen, und damit es geschehe, ver-
wirft er den Beschluß.

Lüthi v. Sol. verwüst den Beschluß auch;
die Annahmsgründe der Majorität sind sehe unbe-
deutend, und rsnuen gegen die Ungerechtigkeit der
Resolution nicht statt hauen. Die Kaut. Aargau,
Baden, Bern, Bèliinzoua-, Sü af-auftn, Solo--
thurn und Oberland find offenbar alle im Fall,
nicht 4 Senatoren zu haben; be» Lauis und Wallis
ist es zweifelhaft; es bleibt darum nichts übrig,
als die Repräsentation dieser zwei Kantone einst-
wriftn zu lassen, »vie sie ist; der Kanton Le man
kann und soll « er nsiyt »»»it dem Kanton Bern
eine gleiche ^ahl Repr. s ntauten liefern.

Kmbli: Der Bericht der Commission »st von
einem Gift- der Minorität aufgesezt, und darum
Niôgen au b die Gründe derselben besser alö jene
der Majorität einleuchten. Der Hauptgrund der

-Majorität beruht darauf, daß sie die Tadelten des
geleisteten BürgereiSs als die sichersten ansehen,
und daß nach dieser der grosse Rath ganz richtig
zu Werke gegangen ist. Er stimmt darum noch--
mals zur Annahme.

Bay hat die Glieder der Majorität vergebens
ersucht, selbst ihre Gründe vorzulegen, und ist
ais se r u sck u dig, wenn die>e in dein Bericht
«i -/t mir g h riger Starke und Eleganz abgefaßt sind.

Zieglcc ha- zur Annahme gestimmt, weil wan
-einsiivei:e>» auf keine andere, als die Bürgereids-
tadelte fasten kann da die Coustitu-'n nur die so
den Bürgerest' Zy-Men, für Äknvbürger ansieht.

S ta p fer spr-cht in gleiche»» Sinne.
Murer findet, es sey hier un» Rechnung,,

mch um Raifti,yem«.ir zu thun; nach, jener hat ê

der Leman noch ei -e gu e Zahl Aktivbürgor über î
tue su» 7 Cr-at-en cr o .rliche Anzahl voraus;
'Zürichs ni»o Wölkst -en j.«s mehr wie der Leman
begünstigt. Wenn man die abwesenden Bürger
des K,mw?'s Lsms zählen sollte, so müßten auch
5.- der übrigen Kc tone gephsi «erden, die fur
den r u a>. »e r zablrei.!? sind.

^
M? ttelholzer c LS ist jezt nicht darum zu-l

ty'.m, !u)o>. ;eoe»n K-'M n zvzuthei en, »vas ihm iräch te> 'few »kerung geb»?rtes ist n'w um e ne g
^Ävr zuma-ivr Vcrth-'luna d? m gl-'chen uev.en «

Wahl st zu chim, und diese ist nicht gch- ng hier I
vc^euvMWep - dis àt. WastiS und Lugano ß

^

hätten bei ihrer Zahl gelassen, Zürich und Bern
hatten von den 7 zu verst,eilenden Stellen jeder 2,Sentis und Leman 1 erhalten, und.der ungerade
Senator dem Kanton Zürich, aïs dem bevüikettsten
gegeben werden sollen; Zürich soll also 7, Bern
6,. Sentis und Leman Z Glieöw habe». Er ver-
wirft den Beschluß, und wird jeden verwerfen, biS
das obige Verhältniß angenommen wird.

Cagliou» stimmt Mittelholzen» bei.
Der Beschluß wird mit grossem Etimmenmchr

verworfen.
Ufteri verlangt, daß die Verwerfung sogleich

2
an den grossen Rath gesandt werde, damit noch

p heute ein neuer Beschluß kann gefaßt werde»,
Z oder wenigstens auf den Senat keine Schuld der
z Veriaummß falle.

Dieser Aulrag w'rd angenommen,
z 'Bay, im Namen der gleichen CoiumWs«/
- legt über de»» Beschluß, der die austrekenden Se-
^ nstoren der Kantone, die vom Feinde besezt sind,

und neue Wahlen zu treffen habe»?, bis sie wieder-
l erftzt werden können, im Senar behalt, folgende!»

Bericht vor:
i Unvorsehbare Umstände haben diesen Beschluß

erzeuget, er gründet sich daher nicht auf eine buch-

j stabtiche Vorschrift, woi l aber auf den Geist der

Constitutisn. Die Gêsezgêb; NZ muß in dem gegen-
wartigen Zeitpunkt von zwei Uebeln eins wächst
entweder die Kantone, denen wie Zürich nach sii-
«er Bslkszahi durch das angenommene Geftz t!»t
vermehrte Repräsentation in dem Senat zukömmt,
einstweilen bis es sein Wahlrecht ausüben laiuü
auf Z Glieder in dem Senat reduciren, oder aber

(um, so viel an ihr liegt, dos Wißverhelttiiß stch
seyen d r Voliszahl und der Reprásnttetwn Z» h>w

den») einstweilen die bisherige Zabi, -.nie Einschlu»

d.sjcnigeii Glieds, so sich durch das Loos yerau--
zieht, beibehalten. Der große. Rath hat die sichere

Parthe» als den» Reprafentalümssysiri»», und dem

vermuchlichen Wunsch beg V0U6 der vesezm« Kê
tvl.e üiigemesstn, er-,rissen.

(Die Fortsetzung folg».)

Grosser Rath. -8. Sext. Beschluß über die

Art der Wiederrrsetzung des an--»retende»

theils des Senats. Beschiasi: es sän be» stk»

Wahlversammlungen keine Nrederlegungen von »s

ten so lan,.e Sta». finde»: dur.'-n, bis alle Ka»»lo»»

der Repubr k wieder vereint sind.

Senat, 18.- Sept. Annahm? eines Straff
fetzes gegen die, welche sich d>- m àrlità?e»,: c "
ziehen würden. Debasrcu über die cousisiutlmsib

Arutei, die ttrrcrsauuuiur.wn dttreheuW
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Gesezgebung.
S e n a t, 14. Sept.

(Fortsetzung.)
(Beschluß des Commiffionalben'chts, die auftreten-
den Senat, der vom Feinde besezten Kaut. betreffen^.)

Die Begriffe der gesammten Commission stimmen
auch so weit mit dem Prinzip des großen Raths über-
ein, und sie würde Ihnen einmüthig die Annahme des
Beschlusses anrachen, wenn derselbe nur eine Ein-
la dunZ, und nicht einen Befehl zu provisorischer
Beibehaltung seines Platzes an das sich herausloo-
scnde Glied enthielte. 'Zu einem solchen Recht
glaubt aber die Majorität der Commission, feie
d-e Gesezgcbung kemesweges gegen das Mitglied
des Senats berechtiget, das durch seine eonsiitu-
tisnsm -ßige Herausioosung feine Pflicht und seinen
Coutrakt mit den? Volk gänzlich erfüllt hat. Aus
diesem Grund rath die Majorität zur Verwerfung
des Beschlusses, die Minorität aber Zur Annahme
desîêlben.

S tapfer. Die Minorität glaubt, daß gleich
Wie der Austritt aus dem Senat nach der Evusti-
tukion gerechr und billig sei, so sei auch die Re-
präftntaatjchaft bis zur Wiederbesetzung der Zwei
«usgelovsten Glieder'des Senats, vsm Kmnon
Zu ich u»v Sentis, eben so gerecht und billig. Gleich
wie es einem Soldaten geziemt auf "seinem Posten
zu bleiben under nicht abtreten darf, bis er abgelöst
worden ist. Also ist jeder Senator nach dem Auf-
trag des Volks verpflichtet auf seinen? Posten zu
bleiben, bis er nach den? Recht wieder abgelöst,
und nach der Volksmenge wieder ersetzt Werden
kann. Denn durch die Austretung und N chkw-eder-
defttzung dieser zwei Kantone würde da?? Volk
aus solchen nicht nur nicht revrosenmt, sondern
semes Rechts, der Reprasenntschufr verlustig ge-
wacht und beraubt, wen?; die.st-'gen Senatc.rn,
WUche von Zürich und Gâtés ausgeiöost wurden,
U'cht bis zur Wiedcrer.!á:.;»??a dès Senats Si;und Stimme haben ssütu;'. Ich nehme den Be-
schlutz an.

Bern, 2». Sept. r?9y. (4.lour corspl. Vll.)

« Ufieri: Ich habe schon zweimal gegen diesen
k Beschluß gesprochen und werde es thun, so oft er
I uns wiederkommt. Wir können nur auf einem Weg,
- nur durch constirnlionelle Volkswahlen in den Senat
I treten und darin bleiben, bis unsere konstitutionelle
« Amtszeit zu Ende ist; diese, ist es, von dem Au-
z geublik an, wo durch das Lsos nach cvnstitutioncl-
H leu 'Formen unser Austritt bestimmt 'worden; ein

Geses kann uns nicht länger zurâkh.stten. Ich ge-
e stehe, daß aus den Zeitumständen viel Scheingründe

dagegen hergenommen und aufgestellt werden tön-
neu — allein fie verschwinden bei mir, vor der
Gefahr, die mit einen? solchen ersten Eingriff i»
die ausschließliche!? Rechte des Volks zu Bildung
feiner Stellvertretung, verbunden waren. Ich vcr-
werft den Beschluß.

f Meyer v. A r d. : Man sagt, die Constitution
würde durch den Beschluß verlest; wer hat unsere
Constitution am stärksten verlest? ich glaube der Kai-
ser, der die neuen Wahlen unmöglich macht: kann
es nun der Wille des Volks der occupirteu Kantone
sey», daß seine unerfezten Stellvertreter zum Theil
abtreten? nein; es muß Wollen, daß die Rkprc-.se:?-
tasten, denen es sein Zutrauen schenkte, so lauge
an ihren Stellen bleiben, bis sie ersezt werden kön-
neu. Der Beschluß ist also dem Willen des Volks,

5.der Gerechtigkeit und der Billigkeit angemessen; er" nimmt ihn au.
Crauer: Zwischen Austritt durchs Loos und

dem wirtlichen Austritt, muß ein Unterschied gemacht
werden; der erstere ist nur -die Bezeichnung derer,
die bei der Erneuerung des Senats austreten sol-
lea; die Erneuerung aber und also auch der wirk-
liche Austritt, der ein Theil derselben ist, kann nur
statt finden, wenn die WiederbeseFung möglich ist.
Er nimmt den Beschn-ß an.

Devevey: Die Constitution entscheidet klar
die obwaltende Frage, und muß uns zur Verwer-
ft;:? bewegen; wir sind Repräsentanten des ganzen
Heiv-criens, nicht unsrer. Kantone — dieser Beschluß
ist aber ganz auf das Gegentheil und auf den
Kantonsgeist gegründet, gegen den man sich so
häufig erhebt.
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Mi'ttelholzer spricht für die Annahme. Es
ist übrigens kein Befehl m dem Beschluß enthalten.
Wenn einer ein so enges Gewissen hat, daß er
glaubt constitutionswidriger Senator zu seyn, so
kann er wegbleiben; er ist dafür niemandem als
dein Volk, das ihn gewählt hat, verantwortlich.

Luthi v. Sol. findet den Beschluß constitué
tionswidrig, höchst unbillig und mit sich selbst im
Widerspruch stehend. Die Constitution will cigent-
lich, daß am ar. Sept. die neuen Deputirten ein-
treten; der gr. Rath ist allein Schuld, daß dieß
Jahr der Eintritt später erst erfolgen kann; am 22.
Sept. sollen die Austretenden nach dem Willen der
Constitution auf jeden Fall austrekcn. Drei Wo-
chen lang bleiben nun die austrctcnden Glieder von
Lemau, Bern u. f. w. auch unbesezt: nach den
Grundsätzen des Beschlusses müßten also auch sie
bis ihre Nachfolger ankommen, hier bleiben. Die
gehörige Repräsentation kann doch nicht erzielt wer-
den, indem Zürich z. B. 7, nicht nur 4 Senatoren
haben sollte.

Muret hält den Beschluß keineswegs für consti-
kutionswidrig; einige Monate länger einige Glieder
im Senat lassen, die nach der Constitution fur z
sichre gewählt sind, ist nicht consiitutionswidrig;
zudem können die austretenden Glieder wieder ge-
wählt werden, und man kann annehmen, die occu-
Pirten Kantone verlängern den gegenwärtigen ihre
Vollmachten. Aus der UnVollkommenheit eines frü-
Hern Gesetzes, die Lüthi gerügt, folgt nicht, daß
das gegenwärtige verwerflich ist. Auch sind die bei-
den Fälle sehr verschieden, und die Unbequemlich-
seit des einen mit der des andern nicht zu verglei-
chen. Er nimmt den Beschluß an.

Reding stimmt Luthi und Usteri bei. Der Ge-
fezgeber kann mich, nqchdem ich durch das Loos
consiitutionsmäßig ausgetreten bin, nicht länger zu
bleiben bevollmächtigen oder berechtigen; wenn der
Soldat seinen Abschied hat, so braucht er nicht
mehr stehen zu bleiben: dieß beantwortet Stapftrs
Beispiel. Er verwirft den Beschluß.

Crsuer hat den Beschluß des Austritts nur
tinter dem Beding der möglichen Wtederersetzung
angenommen.

Stapfer: Der Soldat muß abgerufen werden,
von dem, der ihm seinen Plaz anwies; wir also
vom Volk, das uns wählte. Die Constitution ist
schon öfters nicht so pünktlich beobachtet worden,
j. B. in Rüksicht der Vacanzzeit der Rache.

Mit 26 Stimmen gegen 22 wird der Beschluß
angenommen.

Grosser Rath, iZ. Sept.
Präsident: Erlach er.

Zimmermann im Ramm einer CommWsn

trägt darauf an, die beiden Gegenstände, welche
in dem vom Senat gestern verworfnen Beschluß
enthalten waren, nämlich: Art der Loosziehung
und Wiederbesetzung des Senats, von einander zu

trennen, und einstweilen nur folgenden Beschluß
dem Senat zuzusenden.

An den Senat.
' In Fortsetzung der Berathung über den consti-

tutionellen Austritt der Mitglieder des Senats,
und in Erwägung des Gesetzes vom 7tcn Herbst-
msnat 1799,

hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
1. Es soll unter den 4 Senatoren des gleichen

Kantons das Loos gezogen werden, um zu wissen,

welcher von ihnen austreten muß. Dieses Ver-

fahren soll für jeden Kanton statt haben.
2. Wenn es sich findet, daß einige Mitglieder

nicht mehr als auf der Liste der Mitglieder des

Senats befindlich betrachtet werden sollen, entlve-

der, weil sie ihre Stelle nie angenommen haben

oder weil sie vor dem Gesez, welches dasselbe ver-

bot, andere annahmen, so solle» diese Mitglieder
als austretend für den Kanton, in welchem sie er,

wählt wurden, angeftheu werden, und aho keim

Ziehung des Looses für diesen Kanton statt öa.wn.

3. Die Ziehung des Looses geschieht ochflt"cy,
man braucht hierzu drei gelbe und eine we.xe ^ -

gel, welche in einen Sack mit Fransen gethan w

den; alles so, wie es durch das Gftez à den

Austritt der Direktoren vorgeschrieben werde, a -

Der Präsident des Senats haltet den Saa? 1

Senator zieht das Loos für ihn säst- oer /U' S

der Secretär-Aufseher zieht für die â ,.,ê>nen
der Senator, welcher die weiße Kugel
hat, ist ausgeschlossen. Ueber d:e gauze ^»h,^
lung soll ein genaues Protokoll aufgeaon

4^ Der Verbalprozeß davon soll umnsittlw

nachher dem großen Rath und dem Direkt

zugesandt werden.

Gmnr sieht nicht, warum der ftM
Senat verworfne Beschluß nun m zwei

theilt werden soll; er glaubt, da es

durch zwekmaßige Verbesierung auch z, g«.,-
Theil annehmen zu machen, so soll man

zen Beschlug aufs Neue behaudlen, uud h

gesôndett dem Senat zuweisen. <?om-

Mission bei, weil wir sonst Gesah- la
àer doch

um des zweiten Theiles willen den "sten, ^ug
auf das Morgens oevorstchel.de Looszny

hat, ebenftrils verwerfen zu machen.
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Zimmerman» beharret, denn sonst laufen
wir Gefahr, daß das Loosziehen des Senats,
welches Morgen statt haben soll, ohne ein Gesez
geschehe, welches durchaus nicht der Fall seyn soll.

Marcacci sieht alle diese Schicrigkeiten nicht
ein, und stimmt Gmür bei - in der Hoffnung, daß
einst die Commission etwas weniger Hallstar g auf
ihren Ideen über die Wiederbesetzung des Se-
nats sey, und uns auch hierüber einen Vorschlag
mache, der der Billigkeit gemäß ist, und vom
Senat angenommen werden könne.

Escher : Ich wunderte mich schon früher daß 2
so verschiedene Gegenstände, wie Aus'.osfung und
Ersetzung der Stellvertretung, in einen Schluß zu-
sammengebracht wurden; aber jezt, da die Aus-
koosuug Morgen statt hat, und da wir wüsten,
daß das Verhältniß der Wiederbelebung viele
Schwierigkeiten leidet, ware es eben so ungereimt,
diese beiden Gegenstände zu vereinigen, als es un-
gerecht ist, der Commission den Vorwurf von Hart-
nâckigkcit zu machen, da sie bei ihren Grundsätzen
fest bleibt ; ich stimme also den: Gutachten bei.

Das Gutachten der Commission wird ange-
nommen.

Carra rd im Namen einer Commission legt ein
Gutachten vor, über die Familienkisten in Bern,
welches bis Morgen auf den Canzieitisch gelegt
wird.

G mür wundert sich, aus was für Absichten
me Commission, die uns das erste heutige Gutach-
ten vorlcgw, nun nicht auch noch ein Gutachten
über die Wiederbesetzung des Senats vorlegt, da
dieser Gegenstand doch eben so bringend ist; er
bedaurt, daß man immer solche Schleichwege zu
gehen sucht, und fodert auf der Stelle ein Gutach-
ten, oder anerbietet sich selbst, einen Vorschlug
hierüber vorzulegen.

Herzog v. Eff. fodert Tagesordnung über diese
Motion, welche eben so ungerecht gegen die Com-
mission, als unangemessen an sich selbst ist.

F im mer mann rechtfertigt die Commission ge-
gen die ungerechten Vorwürfe Gmürs, und erklart,
dag er nicht mehr in dieser Commission arbeiten
werde.

Escher: Als wir die wichtigsten Gesetze Hel-
vctien gaocn, das ganze Criminal - Gesezduch und
ahnlicye, so zeigte sich nicht die geringste Lebhaft
tigleir in^der Ver>amminag; kaun: bemühte man

oberflächlich in Berathung zu ziehen,
eîa à das Leben, Eigenthum, Ehre,

c a'v > s.
^ ^^ ' >'C rm ai; e 11 der sittliche Charakter un-

sercr Mitbürger abbieng.

(Die Fortsetzung folgt.?.
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Inländische Nachrichten.
Der Minister der auswärtigen Angelegenheit?»

der frankischen Republik, an den Bürger
Zeltner, bevollmächtigten Minister der hel-
Mischen Republik.

Paris 25. Thermidor im 7. Jahr,
(12. August 17YY.)

Bürger!
Ich habe das Schreiben erhalten, das Sie mir

am ly. d. M- sandten, in Betreff der in der Fe-
siung Salins sich befindenden Geiseln aus dem K.
Svlothurn, deren Loslassung Ihre Regierung ver-
langt.

Bereits hatte ich in Folge Ihrer frühern Briefe
an den Kriegsminister über diesen Gegenstand ge?
schrieben, welcher darüber die Befehle des Direkt»-
riums eingeholt hat.

Das Direktorium hat nicht geglaubt, daß es in
diesem Augmbiik thunlich wäre, die Geiseln von
Soiothurn in Freiheit zu setzen; der Beschluß des
Direktoriums zu ihren Gunsten, ist in Zder That
allzuschnell auf das Manifest vom Prinz Carl er-
schienen, um nicht die Besorgniß zu erregen, seine
Vollziehung möchte in den Augen des Volks auf
sehr gefährliche Weise als eine Art Nachgeben ge
gen den Feind erscheinen. Gewiß wird Ihre Re-
gierung, Bürger, die Wichtigkeit dieser Betrachtung
einsehen, und das Voilziehungsdirektorium konnte
gar nicht zweifeln, sie würde dem zufolg die Voll-
z'ichung ihres frühern Beschlusses verschieben.

Es wird Sie darum auch nicht befremden, daß
keine Befehle zu Loslassung der m Salins befind-
iicyen Geiseln sind ertheilt worden.

Das Direktorium zweifelt gar nicht,
daß ganz Helvetic» sein Betrager. in die?
see Sache vollkommen zu würdigen wift
sen werde.

Empfangen Sie, Bürger, die jZusicherung mei-
ner vollkommensten Hochachtung.

Unter;. C- M. Talleyrand.
Sch afh a use n, 31. Aug.' Den Fortschritten

der Franzosen in den gebirgigten Gegenden ward
zwar Einhalt gethan, aber ihre Vertreibung ist noch
nicht bewerkstelligt. Am 22. brach ein großer Theil
der neu angekommenen russischen Truppen, nach
einer kurzen Ruhe, auf, und marschirte über Grei-
fensee und Grüningen zum Korps des Gen. Hotze,
so daß dort oben wohl eine Armee von 40 bis 45,00»
Mann beisammen seyn mochte. Indessen erfolgte
doch kein Hauptangriff, ob gleich die öfters gehör-
ten Kanonaden vermuthen wssen daß es an kleinen
Engagements nicht gefehlt har; wahrscheinlich fand
man die seit dem iü. Aug. eingenommene Stellung
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